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Abréviations

EFD Eidgenössisches Finanzdepartement
VBS Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und

Sport
AHV Alters- und Hinterlassenenversicherung
BFS Bundesamt für Statistik
WAK-SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates
BFE Bundesamt für Energie
UREK-SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Ständerates
EDI Eidgenössisches Departement des Inneren
EDÖB Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter
EZV Eidgenössische Zollverwaltung
BIF Bahninfrastrukturfonds
ESTV Eidgenössische Steuerverwaltung
WAK-NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats
EDA Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten
SKS Stiftung für Konsumentenschutz
MERCOSUR Gemeinsamer Markt des Südens
ParlG Parlamentsgesetz
RFA Regulierungsfolgenabschätzung
HEV Hauseigentümerverband Schweiz (Deutschschweiz & Tessin)
ADG Bundesgesetz über das nationale System zur Abfrage von Adressen

natürlicher Personen (Adressdienstgesetz)
NAD Nationaler Adressdienst
UEG UEG

DFF Département fédéral des finances
DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et

des sports
AVS Assurance-vieillesse et survivants
OFS Office fédéral de la statistique
CER-CE Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats
OFEN Office fédéral de l'énergie
CEATE-CE Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de

l'énergie du Conseil des Etats
DFI Département fédéral de l'intérieur
PFPDT Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence
AFD Administration fédérale des douanes
FIF Fonds d'infrastructure ferroviaire
AFC Administration fédérale des contributions
CER-CN Commission de l'économie et des redevances du Conseil national
DFAE Département fédéral des affaires étrangères
SKS Stiftung für Konsumentenschutz (Fédération des consommateurs en

Suisse alémanique)
MERCOSUR Marché commun du Sud
LParl Loi sur le Parlement
AIR Analyse d’impact de la réglementation
APF Association des propriétaires fonciers (Suisse alémanique & Tessin)
LSAdr Loi fédérale sur le système national de consultation des adresses des

personnes physiques (loi sur le service national des adresses)
SNA Service national des adresses
LACRE LACRE
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Chronique générale

Eléments du système politique

Ordre juridique

Protection des données et statistique

Im August 2019 gab der Bundesrat eine Vorlage zum Aufbau eines nationalen
Adressdienstes in die Vernehmlassung. Gemäss dem vorgeschlagenen
Adressdienstgesetz (ADG) soll das BFS einen nationalen Adressdienst bereitstellen,
damit Gemeinden, Kantone, die Bundesverwaltung und zugriffsberechtigte Dritte –
beispielsweise Krankenkassen – auf die aktuellen und ehemaligen Wohnadressen der
Schweizer Einwohnerinnen und Einwohner zugreifen können. Bereits 2014 war die
Regierung in einem Postulatsbericht zum Schluss gekommen, dass eine solche zentrale
Adressdatenbank für die öffentliche Hand grossen Nutzen brächte. Zur Erfüllung vieler
Verwaltungsaufgaben sei es nötig, Kenntnis vom Wohnsitz einer Person zu haben – sei
es, um die Person schriftlich zu kontaktieren oder überhaupt festzustellen, welche
regionale Behörde für ein bestimmtes Verfahren zuständig ist. Heute seien die
Behörden, die keinen Zugriff auf die Einwohnerregister haben, unter Umständen dazu
gezwungen, aufwändige Recherchen bei anderen Gemeinden und Kantonen
anzustellen, um an die Wohnadresse einer Person zu gelangen. Gegebenenfalls müssten
sie sogar das Rechercheangebot privater Dienstleister – etwa der Post oder local.ch – in
Anspruch nehmen, führte der Bundesrat im erläuternden Bericht aus. Könne eine
Person «mit vernünftigem Aufwand nicht mehr aufgefunden werden», drohten bei
Zahlungsausständen dadurch Abschreibungen, die eigentlich vermeidbar wären. Vom
nationalen Adressdienst erhoffte sich der Bundesrat die Vereinfachung administrativer
Prozesse und die effizientere Erledigung öffentlicher Aufgaben. Das Gesetz soll
insbesondere die Nutzungsbedingungen der Datenbank regeln, deren Abfrage über die
AHV-Nummer vorgesehen ist. Jede registrierte Person soll zudem die Möglichkeit
haben nachzuvollziehen, wer wann ihre Adressdaten abgefragt hat. Sara Stalder von der
Stiftung für Konsumentenschutz äusserte gegenüber der Presse Bedenken bezüglich
Datenschutz und Datensicherheit bei der zentralen Datenbank. Gleichzeitig sah sie im
Vorhaben allerdings auch eine Chance, die Datenherausgabe und den
Verwendungszweck genau zu regeln, was von den Gemeinden bisher sehr
unterschiedlich gehandhabt werde. Seitens des EDÖB wurde der Vorlage die
Konformität mit dem Datenschutz bestätigt. 1

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 14.08.2019
KARIN FRICK

In der Vernehmlassung wurde das Vorhaben des Bundesrates, einen nationalen
Adressdienst (NAD) zu schaffen, mehrheitlich befürwortet. Von den 55 eingegangenen
Vernehmlassungsantworten äusserten sich 35 positiv zum Vorentwurf, darunter 21
Kantone sowie die BDP, die SP und die SVP. Zehn Teilnehmende positionierten sich
nicht eindeutig oder zogen ein gemischtes Fazit, wobei nicht der Nutzen des Dienstes,
sondern dessen konkrete Ausgestaltung in Frage gestellt wurde. Zu dieser Gruppe
zählten die Kantone Appenzell Ausserrhoden und Graubünden, die CVP, der Gemeinde-
und der Städteverband sowie der Gewerbeverband. Überwiegend ablehnend äusserten
sich ebenfalls zehn Teilnehmende, darunter die Kantone Tessin und Waadt sowie die
FDP. Während einige Organisationen die Notwendigkeit des neuen Registers in Frage
stellten und Datenschutzbedenken äusserten (SKS, HEV, Privatim, Centre Patronal),
forderte auf der anderen Seite der Verband der Einwohnerdienste die Schaffung eines
zentralen Einwohnerregisters, das alle Daten der Einwohnerregister umfasst und nicht
nur die Wohnadressen.
Die Stellungnahmen hätten insgesamt bestätigt, dass der geplante nationale
Adressdienst einem Bedürfnis entspreche, gab der Bundesrat im Dezember 2020 per
Medienmitteilung bekannt. Mit dem NAD sollen Schweizer Behörden die Wohnadresse
der Einwohnerinnen und Einwohner auch über Kantonsgrenzen hinweg suchen und
bestehende Adressdaten aktualisieren können. Das geplante Adressdienstgesetz (ADG)
enthält die gesetzliche Grundlage für einen solchen Dienst und soll unter anderem den
Inhalt, die Zugriffsmöglichkeiten und den Datenschutz regeln.
Die Vernehmlassungsergebnisse veranlassten den Bundesrat dazu, das Vorhaben
weiterzuverfolgen, aber zuvor noch einige aufgeworfene Fragen zu klären. Er kündigte
an, die Datenschutzbestimmungen und die Regelung der Datenhoheit zu präzisieren
sowie die Abfragemöglichkeiten und die Rolle der Kantone und Gemeinden noch
vertieft zu prüfen. Überdies wolle er bereits vor der Inbetriebnahme des NAD geklärt
haben, ob und mit welchen zusätzlichen Datenquellen von Bund, Kantonen oder

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 11.12.2020
KARIN FRICK
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Gemeinden die Aktualität der bereitgestellten Daten verbessert werden könnte. Die
Regierung beauftragte das EDI, die notwendigen Abklärungen zu treffen und
anschliessend eine Botschaft auszuarbeiten. 2

Institutions et droits populaires

Politique gouvernmentale

Er könne nicht nachvollziehen, weshalb man in Parallelität zu einem bereits wirkenden
ersten gleich auch noch einen zweiten Apparat initiieren wolle, der sich zum gleichen
Thema an die Arbeit mache, sagte Bundesrat Johann Schneider-Ammann im Rahmen
der nationalrätlichen Debatte zur Motion Martullo-Blocher (svp, GR). Die Verwaltung
komme nicht mehr «aus dem Berichteschreiben heraus» und sei bereits daran, das
Postulat Caroni (fdp, AR) umzusetzen, das einen Rapport über eine mögliche
Regulierungsbremse fordert. Die Reduktion der Bürokratie stehe beim Bundesrat ganz
zuoberst auf der Agenda, aber man solle doch jetzt zuerst einmal diesen Bericht
abwarten, bevor entschieden werde, ob weitere politische Arbeit nötig sei.  
Konkret forderte die Motion Martullo-Blocher, der «Regulierungsflut» mit dem Prinzip
von «one in, two out» zu begegnen, also für jeden neuen Bundeserlass bisherige
Erlasse mit doppelt so hohen Regulierungsfolgekosten aufzuheben. Mit ihrem ersten
Vorstoss als Nationalrätin appellierte die Vertreterin des Kantons Graubünden an die
bürgerlichen Kräfte, die sich explizit für Deregulierung einsetzen würden. Einem Teil
dieser bürgerlichen Kräfte – die grosse Mehrheit der CVP- und der BDP- und eine
knappe Mehrheit der FDP-Fraktion stimmten gegen den Vorstoss – schienen die
Bedenken des Wirtschaftsministers allerdings näher zu liegen. Insgesamt wurde die
Motion mit 107 zu 81 Stimmen (bei einer Enthaltung) abgelehnt. 3

MOTION
DATE: 28.02.2018
MARC BÜHLMANN

Auch 2019 trafen sich die Spitzen der vier Regierungsparteien, um im Rahmen der von-
Wattenwyl-Gespräche mit dem Bundespräsidenten und einer Delegation des
Bundesrats über wichtige anstehende Geschäfte zu diskutieren. Die Regierung nutzt
diese vier mal pro Jahr im von-Wattenwyl-Haus in Bern stattfindenden Gespräche, um
über zentrale Anliegen zu informieren und mit den Parteien über mögliche
Lösungsansätze zu verhandeln. 

Mitte Februar, kurz vor der Frühjahrssession, diskutierten Guy Parmelin, Ignazio Cassis,
der aktuelle Bundespräsident Ueli Maurer sowie Bundeskanzler Walter Thurnherr mit
den Parteien über die Europapolitik und die wirtschaftliche Entwicklung.
Aussenminister Ignazio Cassis informierte über den Stand des institutionellen
Rahmenabkommens mit der EU und über das Vorgehen beim UNO-Migrationspakt.
Diskutiert wurde weiter über die Auswirkungen des Brexit auf die Schweiz. Neo-
Wirtschaftsminister Guy Parmelin orientierte über die Konjunkturlage und über die
geplanten Gespräche über ein Freihandelsabkommen mit den USA. Im Weiteren
kritisierten die Parteien, dass der Bundesrat mit seiner Weigerung, eine unabhängige
Behörde einzusetzen, die Regulierungsfolgenabschätzungen bei neuen Gesetzen
vornehmen soll, verschiedene Motionen nicht vollständig umsetze.

Um über die Beschaffung der neuen Kampfflugzeuge zu diskutieren, nahm die neue
Vorsteherin des VBS, Viola Amherd, erstmals als Bundesrätin an den von-Wattenwyl-
Gesprächen teil. Sie führte aus, dass der Kauf der Flugzeuge, nicht aber des ebenfalls zu
beschaffenden Systems für eine bodengestützte Luftverteidigung als
referendumsfähiger Planungsbeschluss vorgelegt werden soll. Neben Amherd, dem
Bundespräsidenten und dem Bundeskanzler war auch Simonetta Sommaruga bei den
Gesprächen zugegen. Die Neo-Energieministerin informierte über die Entwicklungen in
der Klimapolitik, da das Parlament in der anstehenden Sommersession auch über das
CO2-Gesetz debattieren wird. Finanzminister Ueli Maurer berichtete zudem über den
Stand der Bundesfinanzen. Man habe ein finanzpolitisches Ausnahmejahrzehnt hinter
sich. Die Parteien wünschten schliesslich auch eine Information zur aktuellen
Europapolitik. 

Das Europadossier war dann auch wieder Gegenstand der Klausur im Vorfeld der
Herbstsession Ende August, bei der der Bundesrat in corpore teilnahm. Ignazio Cassis
informierte über die innenpolitische Diskussion, die zu den noch offenen Punkten im
Rahmenabkommen angestossen worden sei. Guy Parmelin sprach zu den
Freihandelsverhandlungen mit den Mercosur-Staaten. Diskutiert wurde zudem über die
Probleme mit sogenanntem «Soft Law». Schliesslich legten die einzelnen

AUTRE
DATE: 31.12.2019
MARC BÜHLMANN
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Departementsvorsteherinnen und -vorsteher ihre strategischen Ziele im Rahmen der
Legislaturplanung 2019–2023 dar. Die Parteien betonten dabei die Bedeutung der
Digitalisierung. 

Mitte November – also nach den eidgenössischen Wahlen und vor der ersten Session
der 51. Legislatur – diskutierten die Beteiligten Politikspitzen über die prognostizierte
konjunkturelle Abschwächung. Im Rahmen der Diskussionen rund um die Europapolitik
kam erneut der Brexit und die so genannte «Mind the gap»-Strategie zur Sprache: Die
Schweiz hat sich früh mit Hilfe von bilateralen Abkommen mit Grossbritannien auf
mögliche Szenarien vorbereitet. Debattiert wurde zudem auch der Fall «Pilatus» bzw.
der Entscheid des EDA, dass die Unterstützung der Regime von Saudi-Arabien und den
Vereinigten Arabischen Emiraten durch die Pilatus Werke einzustellen sei. 4

Magdalena Martullo-Blocher (svp, GR) reichte im März 2018 eine Motion ein, die sie mit
dem exakt gleichen Wortlaut und der gleichen Begründung schon zwei Jahre zuvor
eingereicht hatte, die aber im Februar 2018 vom Nationalrat abgelehnt worden war. Mit
ihrer Idee von «One in, two out» forderte die SVP-Nationalrätin erneut, dass der
Bundesrat für jeden neu in Kraft tretenden Bundeserlass bisherige Gesetze mit doppelt
so hohen Regulierungsfolgekosten ausser Kraft setzen müsse. 
Der Bundesrat lehnte den Antrag mit der gleichen Begründung wie zwei Jahre zuvor ab.
Er sei daran, einen Bericht in Erfüllung des Postulats Caroni (fdp, AR; Po. 15.3421) zu
verfassen, der die Einführung einer Regulierungsbremse prüfe. 
Besagter Bericht lag bei der Beratung der Motion im Nationalrat in der Frühjahrssession
2020 vor. In diesem Bericht bestätige der Bundesrat, dass es funktionierende Modelle
gebe, mit denen die Regulierung gebremst werden könne – so Martullo-Blochers
Argumentation bei der Debatte. Bundesrat Guy Parmelin versicherte, dass
Deregulierung der Regierung ein wichtiges Anliegen sei. Er sei daran, aufgrund zweier
Motionen (Mo. 16.3388 und Mo. 16.3360) eine Gesetzesänderung aufzugleisen, die bald
in die Vernehmlassung gelangen werde. Darüber hinaus würde der Bundesrat seit
Anfang Jahr bei jedem neuen Erlass eine Einschätzung auf die Reglementierungskosten
abgeben. Die von der Regierung geplanten spezifischen Massnahmen seien
zielführender als eine rigide Regel, wie sie von der Motion Martullo-Blocher vorgesehen
werde. Eine grosse, 135 Stimmen starke Mehrheit des Nationalrats folgte dem Antrag
des Bundesrats und lehnte die Motion ab. Für die Vorlage sprachen sich 48 SVP- und 3
FDP-Parlamentsmitglieder aus (1 Enthaltung). 5

MOTION
DATE: 03.03.2020
MARC BÜHLMANN

Armée

Organisation militaire

Jean-Luc Addor (udc, VS) a déposé un postulat afin que le Conseil fédéral examine et
propose des mesures pour réduire la charge administrative – jugée «excessive» par le
conseiller national – pesant sur les cadres de milice de l'armée. Les cadres aux
échelons compagnie et bataillon ne peuvent se focaliser sur la conduite de leur unité
ou corps de troupe, car les exigences bureaucratiques – comme par exemple
l'archivage, collecte des données personnelles, etc. – prennent le dessus. Ainsi, leur
mission primaire est davantage assumée par des militaires de carrière. 
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat. Le Système d'information du
personnel de l'armée (PISA), le logiciel Mil-Office, et la numérisation du livret de service
et des processus administratifs associés et d'autres outils encore à l'étude facilitent
l'exécution des tâches administratives des cadres. Un rapport n'est pas nécessaire, car
avec la numérisation des processus administratifs, il estime déjà répondre à la
demande du parlementaire.
Lors du passage au Conseil national, le postulat a été adopté de justesse, avec 94 voix
contre 93 et 1 abstention. Les quelques voix du groupe de l'Union démocratique du
centre, du groupe libéral-radical et du groupe du centre ralliées à celles du groupe
socialiste et du groupe des vert-e-s n'ont pas été suffisantes pour que la demande soit
rejetée. 6

POSTULAT
DATE: 08.06.2021
DIANE PORCELLANA
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Economie

Politique économique

Politique structurelle

Dans la continuité de la chambre du peuple, le Conseil des États a adopté la motion du
PLR qui vise à mettre en place un frein à la réglementation qui permette de limiter les
coûts qu’elle induit. Cette motion a été acceptée par 25 voix contre 16 et 1 abstention.
La Commission de l’économie et des redevances du Conseil des États (CER-CE)
proposait d’ailleurs à sa chambre de l’adopter par 9 voix contre 4. La CER-CE soulignait
les efforts «insuffisants» entrepris par le Conseil fédéral dans cette lutte pour la
dérégulation et le maintien de la compétitivité des entreprises suisses. A l’opposé, une
minorité considérait qu’un tel frein à la réglementation entraverait considérablement le
travail politique. Cette motion a été adoptée parallèlement à la motion 16.3388 qui
propose une loi sur la réduction de la densité réglementaire. 7

MOTION
DATE: 20.03.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Im April 2021 eröffnete der Bundesrat die Vernehmlassung zur Schaffung eines neuen
Unternehmensentlastungsgesetzes (UEG).  Einfache und effiziente Regulierungen seien
wichtig für attraktive wirtschaftliche Rahmenbedingungen, zudem sei vermeidbare
Bürokratie abzubauen, erklärte der Bundesrat in der Medienmitteilung. Gemäss dem im
Vorentwurf ausgearbeiteten neuen Gesetz sollen bestehende und sich im
parlamentarischen Prozess befindende Regulierungen auf ihr Entlastungspotential hin
geprüft werden müssen. Zudem soll im Zuge dessen die bestehende elektronische
Plattform «EasyGov» weiter gestärkt werden, um Behördengänge einfach und digital
abwickeln zu können, schlug der Bundesrat vor. Mit dem Gesetz wollte der Bundesrat
eine überwiesene Motion Sollberger (svp, BL; Mo. 16.3388) umsetzen. Die
Vernehmlassung, welche bis Mitte August 2021 dauerte, wurde zusammen mit einem
Entwurf für eine Regulierungsbremse im Sinne der überwiesenen Motion der FDP-
Liberalen Fraktion (Mo. 16.3360) durchgeführt. 8

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 28.04.2021
MARCO ACKERMANN

Im April 2021 eröffnete der Bundesrat die Vernehmlassung zur Einführung einer
Regulierungsbremse. Das Anliegen basierte auf einer überwiesenen Motion der FDP-
Liberale-Fraktion (Mo. 16.3360) und wurde zusammen mit dem Vorentwurf zum
Unternehmensentlastungsgesetz den Vernehmlassenden unterbreitet. Einfache und
effiziente Regulierungen seien wichtig für attraktive wirtschaftliche
Rahmenbedingungen und vermeidbare Bürokratie sei abzubauen, erklärte der
Bundesrat in der Medienmitteilung. Die Regulierungsbremse, wie sie der Bundesrat im
Sinne der Motion vorschlug, würde zur Annahme gewisser neuer Regulierungen für
Unternehmen ein qualifiziertes Mehr im Parlament voraussetzen. Konkret würde eine
qualifizierte Mehrheit verlangt, wenn mindestens 10'000 Unternehmen von der
Regulierung betroffen wären oder wenn eine Regulierung innerhalb von zehn Jahren zu
Gesamtkosten von mehr als CHF 100 Mio. führen würde. Bereits im
Vernehmlassungsschreiben äusserte der Bundesrat jedoch Vorbehalte, da für die
Einführung der Regulierungsbremse eine Verfassungsänderung sowie Anpassungen im
ParlG erforderlich würden. Die Vernehmlassung dauerte bis Mitte August 2021. 9

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 28.04.2021
MARCO ACKERMANN

Droit des sociétés

Après l’adoption par la chambre du peuple, la motion relative au projet de loi sur la
réduction de la densité réglementaire et l’allègement de la charge administrative qui
pèse sur les entreprises, déposée par la parlementaire Sandra Sollberger (udc, BL), a
été examinée par la chambre des cantons. La commission de l’économie et des
redevances du Conseil des États (CER-CE) a proposé à sa chambre, par 9 voix contre 4,
d’adopter la motion. Une minorité emmenée par le sénateur Levrat (ps, FR) s’est
opposée à la motion. La majorité de la commission a critiqué les efforts «insuffisants»
entrepris par le Conseil fédéral pour juguler le fardeau administratif des entreprises
helvétiques. Elle a notamment critiqué la décision de renoncer à l’implémentation
d’une autorité indépendante chargée d’évaluer l’impact des réglementations (AIR).
Selon la majorité, cette décision va à l’encontre des motions 15.3400 et 15.3445,
pourtant adoptées au sein du Parlement, et met en évidence le peu d’implication du
Conseil fédéral dans cette lutte pour maintenir la compétitivité des entreprises
helvétiques. La CER-CE a d’ailleurs déposé une initiative parlementaire 19.402 pour

MOTION
DATE: 20.03.2019
GUILLAUME ZUMOFEN
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pallier cette décision du Conseil fédéral. A l’opposé, la minorité de la commission a jugé
inadapté de lutter contre la bureaucratie par la bureaucratie. Au final, la volonté
d’imposer une stratégie de dérégulation l’a emportée. La motion a été adoptée par 25
voix contre 16 et 1 abstention. 10

Afin de permettre aux start-up et entreprises familiales d’également profiter
d’avantages fiscaux, et donc de dynamiser leur développement et leur implémentation,
Ruedi Noser (plr, ZH) a déposé une initiative parlementaire qui vise à réduire
sensiblement la charge fiscale grevant les participations de collaborateur remises par
les start-up et les entreprises familiales. En effet, l’évaluation de ces participations de
collaborateur, non cotées en bourse, pose problème lors des déclarations fiscales. La
Commission de l’économie et des redevances du Conseil national (CER-CN) a confirmé
la décision de sa commission sœur, en approuvant l’initiative parlementaire par 17 voix
contre 5 et 1 abstention. 11

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 16.05.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

La Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats (CER-CE) s'est à
nouveau penchée sur la charge fiscale sur les participations de collaborateurs pour les
entreprises non cotées en bourse afin de déterminer si la mise en œuvre de la motion
17.3261 répondait aux demandes de l'initiative parlementaire. Elle a recommandé aux
sénateurs et sénatrices de classer l'initiative parlementaire car les récentes circulaires
de l'Administration fédérale des contributions (AFC) traitaient effectivement des
participations des collaborateurs. 
L'initiative parlementaire a été tacitement classée par la chambre des cantons. 12

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 15.06.2021
GUILLAUME ZUMOFEN

Finances publiques

Plan financier et mesures d'assainissement

Im März 2017 nahm der Bundesrat ein Projekt für strukturelle Reformen in der
Bundesverwaltung an die Hand, mit dem der Spielraum im Bundeshaushalt mittel- und
langfristig erhöht werden sollte. Damit könne das Vorhaben gemäss EFD als Fortsetzung
des Konsolidierungs- und Aufgabenüberprüfungspakets 2014 und des
Stabilisierungsprogramms 2017-2019 erachtet werden und trage den Forderungen des
Parlaments nach einer Aufgabenüberprüfung Rechnung. Der Bundesrat definierte drei
Reformstossrichtungen, nämlich die Effizienzsteigerungen im Hoch- und Tiefbau, in der
Informatik und bei den Publikationen, eine Überprüfung der Bagatellsubventionen
sowie Aufgabenverzichte, Leistungsreduktionen, Auslagerungen und strukturelle
Reformen bei den gebundenen Ausgaben. Im November 2017 verabschiedete der
Bundesrat ein ausführlicheres Vorgehenskonzept, das konkrete Massnahmen
beinhaltete. So sollten unter anderem Ausgabenbindungen, zum Beispiel durch die
Reduktion der Indexierung der Einlage in den Bahninfrastrukturfonds (BIF), gelockert
werden; organisatorische Anpassungen in der Bundesverwaltung, zum Beispiel die
Neupositionierung von Agroscope, vorgenommen werden; und Effizienzsteigerungen,
zum Beispiel im Hochbau oder bei den Publikationen, angestrebt werden. Im
September 2019 berichtete der Bundesrat, dass er den letzten Aspekt, die
Effizienzsteigerungen, umgesetzt habe und dabei Einsparungen von rund CHF 50 Mio.
erzielt werden konnten. 

Im August 2018 präsentierte der Bundesrat den zweiten Schritt des Reformprojekts,
bestehend aus 36 Reformen – verteilt über alle Departemente. Diese hatten eine
Lockerung der Ausgabenbindungen oder im weiteren Sinne eine Optimierung von
Verwaltungsstrukturen und den Bürokratieabbau zum Ziel. Diese Reformen würden nun
von den Departementen weiterverfolgt, wobei Letztere ihrerseits Vertiefungsaufträge
erteilen könnten, erklärte der Bundesrat. Die meisten dieser Massnahmen zogen keinen
Rechtsetzungsbedarf nach sich; lediglich sechs Vorhaben erforderten
Gesetzesanpassungen. Zu diesen präsentierte die Regierung im September 2019 einen
Mantelerlass mit dem Titel «Bundesgesetz über administrative Erleichterungen und die
Entlastung des Bundeshaushalts». Damit sollten eine Reduktion der Indexierung der
Einlage in den Bahninfrastrukturfonds (BIF) und ihre Anbindung an das Wachstum der
Bundeseinnahmen (Eisenbahngesetz und Bahninfrastrukturfondsgesetz), eine
Neuregelung der Finanzierung der amtlichen Vermessung (Geoinformationsgesetz), die
Schaffung einer Verpflichtung subventionssprechender Bundesämter zu schriftlichen
Prüfkonzepten (Subventionsgesetz), eine Berechtigung für die EZV, die Tabaksteuer bei

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 01.03.2017
ANJA HEIDELBERGER
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nicht fristgerechter Einreichung der Steuerdeklaration nach Ermessen veranlagen zu
können (Tabaksteuergesetz), sowie eine Vereinfachung der Finanzierung der
Fernmeldeüberwachung (Bundesgesetz betreffend die Überwachung des Post- und
Fernmeldeverkehrs) vorgenommen werden. 

Ziel der Vorlage war es, den Bundeshaushalt administrativ und finanziell zu entlasten,
wobei das Entlastungspotenzial gemäss Bundesrat von der Entwicklung der Teuerung
abhängig sei. Denkbar sei aber eine Entlastung um mehr als CHF 100 Mio. in 10 Jahren,
erklärte der Bundesrat. Allgemein verzichtete er jedoch auf die Formulierung eines
Sparziels, da nicht die kurzfristige, sondern eine mittel- oder langfristige Entlastung im
Vordergrund stehe. 
In der Folge gab der Bundesrat seine Vorlage in die Vernehmlassung, diese dauert bis
Mitte Dezember 2019. 13

Infrastructure et environnement

Energie

Energie

Im November 2020 beschloss der Bundesrat, punktuelle Anpassungen in
verschiedenen Energie-Verordnungen (Energieförderungsverordnung,
Energieverordnung, Energieeffizienzverordnung, Geoinformationsverordnung,
Stromversorgungsverordnung) vorzunehmen. Unter anderem setzte der Bundesrat
einen Anreiz dafür, dass vermehrt grössere anstelle von kleineren Fotovoltaikanlagen
auf Einfamilienhäusern gebaut werden. Er änderte dazu die Energieförderverordnung
dahingehend, dass bei Einmalvergütungen – die sich aus einem Grund- und einem
Leistungsbeitrag zusammensetzen – der Leistungsbeitrag stärker gewichtet wird.
Projekte bis 30 kW Leistung werden künftig mit zusätzlichen Leistungsbeiträgen von
CHF 40 (total CHF 380) pro kW unterstützt, müssen aber eine Einbusse von CHF 300
bei den Grundbeiträgen (neu CHF 700) hinnehmen. Weiter führte der Bundesrat im
Bereich der Windkraftförderung eine vereinfachte Regelung ein, sodass temporäre
Bauten zur Prüfung der Standorteignung von Windkraftanlagen keine Baubewilligung
mehr benötigen. Eine entsprechende Anpassung der Energieverordnung soll diese
bürokratische Hürde beseitigen. Überdies bezweckt eine weitere Anpassung in
ebendieser Verordnung, dass das BFE Geodaten zu allen registrierten
Stromproduktionsanlagen in der Schweiz in einer räumlichen Übersicht publiziert.
Verschiedene Angaben, beispielsweise zur Technologie, zum Standort, zur Kategorie,
zur Leistung und zum Inbetriebnahmedatum, sollen helfen, den Zubau von
Produktionsanlagen transparent darzustellen. Ausserdem stellte der Bundesrat mit
einer Anpassung der Stromversorgungsverordnung die Regel auf, dass
Speicherbetreiber (Messkunden) die Messdaten auf Smartmetern ablesen können sollen
und der Datenexport innerhalb einer Periode von 5 Jahren unentgeltlich erfolgen muss.
Im Verordnungspaket waren noch weitere punktuelle Verordnungsanpassungen
enthalten, die allesamt per Jahresbeginn 2021 und im Falle der
Energieeffizienzverordnung im Frühling 2021 in Kraft treten. 14

ORDONNANCE / ARRÊTÉ FÉDÉRAL SIMPLE
DATE: 25.11.2020
MARCO ACKERMANN

Energies alternatives

Um die derzeitigen Bürokratiehürden bei der Installation von neuen Solaranlagen zu
verringern, forderte Nationalrat Martin Bäumle (glp, ZH) mittels Postulat einen Bericht,
der verschiedene Möglichkeiten aufzeigt, wie die derzeitigen Rahmenbedingungen für
Neuinstallationen verbessert und vereinfacht werden könnten. Konkret schlug er die
Prüfung einer sogenannten One-Stop-Shop-Lösung vor, die das System insoweit
vereinfachen würde, als nur noch ein einzelnes digitales Formular ausgefüllt werden
müsste, welches die einzelnen föderalen Behörden durchlaufen würde. Das Begehren
erfuhr im Nationalrat grossen Zuspruch. Die grosse Kammer nahm das Postulat in der
Herbstsession 2019 diskussionslos und stillschweigend an, nachdem auch der
Bundesrat schon für dessen Annahme plädiert hatte. 15

POSTULAT
DATE: 27.09.2019
MARCO ACKERMANN
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Eine von Philipp Hadorn (sp, SO) eingereichte und von Roger Nordmann (sp, VD)
übernommene Motion forderte vom Bundesrat Massnahmen zu einem einfacheren
Datenaustausch zwischen den zuständigen Behörden für den Bau von Solar- und
Fotovoltaikanlagen. Der Motionär fundierte seine Forderung mit dem Argument, dass
bei verschiedenen Behörden und Formularen – darunter die Baubewilligung bei der
Gemeinde, die Anträge für die Förderbeiträge bei Pronovo sowie die
Anschlussbewilligung und der Sicherheitsnachweis beim eidgenössischen
Starkstrominspektorat (Esti) und beim Verteilnetzbetreiber  – teilweise gleiche Angaben
gemacht werden müssen. Der Bundesrat beantragte die Annahme der Motion, merkte
aber an, Vorgaben für ein einfacheres Verfahren nur den Stellen machen zu können, für
die er weisungsbefugt ist (Pronovo, Esti und Verteilnetzbetreiber). Für die Bereiche
Baubewilligung sowie Raumplanung seien die Gemeinden und die Kantone zuständig
und der Bund besitze dort nur Grundsatzgesetzgebungskompetenz. Stillschweigend und
diskussionslos folgte die grosse Kammer am letzten Wintersessionstag 2019 dem
Bundesrat und nahm die Motion an. 16

MOTION
DATE: 20.12.2019
MARCO ACKERMANN

Nachdem der Bundesrat, der Nationalrat und die einstimmige UREK-SR eine Motion
Hadorn (sp, SO) unterstützt hatten, gab in der Sommersession 2020 auch der Ständerat
stillschweigend grünes Licht. Damit sollen administrative Prozesse bei der Erstellung
von Fotovoltaikanlagen vereinfacht werden, sofern diese im Kompetenzbereich des
Bundes liegen. Wie Bundesrätin Simonetta Sommaruga und Kommissionspräsident
Martin Schmid (fdp, GR) in der Ratsdebatte erklärten, habe die Solarbranche Swisssolar
zusammen mit dem BFE an der Entwicklung der Software «Easyadmin» gearbeitet, die
administrative Hürden bei der Errichtung neuer Solaranlagen abbauen soll. Mit der
Annahme der Motion werde der Bundesrat nach Möglichkeit weitere Vereinfachungen
vornehmen, versprach die Energieministerin im Rat. 17

MOTION
DATE: 03.06.2020
MARCO ACKERMANN

Der Bundesrat soll gemeinsam mit den Kantonen einen Bericht vorlegen, in dem
aufgezeigt wird, wie das Verfahren bis zum Erhalt einer Baubewilligung für die
Errichtung einer Anlage zur Produktion erneuerbarer Energien verkürzt werden kann.
Dieser Forderung erteilte der Nationalrat in der Sommersession 2020 stillschweigend
und diskussionslos grünes Licht, nachdem auch der Bundesrat die Annahme beantragt
hatte. Die Postulantin Isabelle Chevalley (glp, VD) argumentierte, dass für die Realisation
von Windparks mit einem Zeithorizont von 10 bis 25 Jahren gerechnet werden müsse,
bei Neubauten von Wasserkraftanlagen häufig Widerstand aufkomme und die Projekte
für den Bau von Biogasanlagen jahrelange Verfahren durch Gerichte und Verwaltungen
mit sich bringen würden. Dieser Zustand laufe der Energiestrategie 2050 und damit
dem Willen des Volkes zuwider, die erneuerbaren Energien zu fördern und auszubauen.
Das entsprechende Postulat der Waadtländer Nationalrätin war im September 2019
noch von Thomas Aeschi (svp, ZG) torpediert worden, der die Bekämpfung später
jedoch wieder zurückzog. 18

POSTULAT
DATE: 19.06.2020
MARCO ACKERMANN

In der Herbstession 2021 stiess eine Motion Cattaneo (fdp, TI) im Nationalrat auf grosse
Zustimmung. Diskussionslos und stillschweigend folgte die grosse Kammer dem Antrag
des Bundesrats und nahm das Anliegen an, das einen Bürokratieabbau bei der
Erstellung von Solaranlagen in Industrie- und Gewerbezonen forderte. Der Tessiner
Freisinnige verlangte in der Motion konkret, dass das Raumplanungsgesetz dahingehend
geändert wird, dass sämtliche Projekte für die Erstellung von Solaranlagen auf Dächern
und Fassaden in Industrie- und Gewerbezonen zukünftig kein Baubewilligungsverfahren
mehr durchlaufen müssen. Die derzeitige Regelung für ein einfaches Meldeverfahren
ohne Baubewilligungsprozess enthalte die Bedingung, dass die Solaranlagen «genügend
[an die Umgebung] angepasst» sein müssen. Diese Klausel setzt voraus, dass die Anlagen
nicht mehr als 20 cm über die Dachfläche emporragen und als einheitliche Fläche
zusammenhängen. Diese Bedingungen seien insbesondere in Bau- und
Landwirtschaftszonen erfüllt, könnten jedoch bei den häufig anzutreffenden
Flachdächern bei Industrie- und Gewerbegebäuden kaum eingehalten werden: Dort sei
es üblich, Träger für die Solaranlagen zu montieren, welche die 20 cm-Grenze nicht
einhalten würden, erklärte der Tessiner weiter. Daher sollten diese Bedingungen für
Anlagen in jenen Zonen zukünftig nicht mehr gelten. 19

MOTION
DATE: 01.10.2021
MARCO ACKERMANN

1) Erläuternder Bericht; Medienmitteilung BR vom 14.8.19; BaZ, TA, 15.8.19
2) Ergebnisbericht Vernehmlassung; Medienmitteilung BR vom 11.12.20
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